
        
  

  
    



  
    









    
        
            Zum Hauptinhalt springen
        
    

    
        
            	
                        
                            
                            Menü
                        
                    
	
                    
                        
                        FragDenStaat
                    
                
	
                        
                        
                            
                            Spenden
                        
                    

	
	
                            Anfragen
                            	
                                    Anfragen entdecken
                                
	
                                    Anfrage stellen
                                
	
                                        Einsteiger-Guide
                                    


                        
	
                            Kampagnen
                        
	
                            Recherchen
                        
	
                            Klagen
                        
	
                                Über uns
                            
	
                                Newsletter
                            
	
                            
                                
                                Spenden
                            
                        
	
                            

                        
	
                                
                                    
                                    Anmelden
                                
                            
	
                                Konto erstellen
                            
	
                                

                            
	

    
        Anfragen
Behörden
Recherchen
Handbuch der Informationsfreiheit
Hilfe


        
        
            
            Suchen
        
    






                
                
            
        

    


  

  






  
    
      
      

      
        


      

      

    
        
             
            
        

        
        
        
        
        
            
                
        Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „IFG-Antrag: Weisungen des Jobcenters“
        
            

            
        
    




  







  
    
      
        
          
            
              
                
                  
                
              

            

            
              
                
                / 16
              

            

            
              
                
                  
                  Dokumentendetails
                
                
                  
                  Zeige/verstecke Text
                
                
                  
                  PDF herunterladen
                
              

            

            
              
                
                  
                
                
                  
                
              

            

            
              
                
              
            

          

            
        

          
      

      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      1

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      2

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      3

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      4

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      5

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      6

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      7

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      8

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      9

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      10

                    
                  

                
              

            

          

        

          

        
          

            
              
                
                  
                    
                      Geschäftsanweisung Nr. 2 / 2015 Gültigkeit: 10. Februar 2015 bis auf Widerruf Verfahrensablauf bei der Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen im Jobcenter Helmstedt

                      
                        
                          
                        
                        [image: 1]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Inhaltsangabe 1. VORBEMERKUNG                                                          3 2. AKTUELLE ORGANISATION DER WIDERSPRUCHSTELLE                        3 3. AUFGABENVERTEILUNG INNERHALB DER WIDERSPRUCHSTELLE                 4 3.1. FACHKRAFT SGG                                              4 3.2.SACHBEARBEITER SGG                                          4 3.3.GESCHÄFTSZIMMER SGG                                         4 4. BEFUGNISSE DER BEARBEITUNGSSTELLE SGG                              5 5. WIDERSPRUCHSPROZESS LEISTUNGSGEWÄHRUNG                             5 5.1. EINGANG DER WIDERSPRÜCHE                                   5 5.2. ERFASSUNG WIDERSPRUCH/ AUFGABEN DES GESCHÄFTSZIMMERS SGG   5 5.3. SICHTUNG UND PRÜFUNG DES WIDERSPRUCHS DURCH DIE SB SGG     6 5.4. FERTIGUNG DER STELLUNGNAHME                                6 5.5. STATTGABE                                                  7 5.6. TEILWEISE STATTGABE                                        7 5.7. ZURÜCKWEISUNG DES WIDERSPRUCHS                         8 .       5.8. ABSCHLIESSENDE ENTSCHEIDUNG BEI ENTSCHEIDUNGSDIVERGENZEN   8 6. BESONDERHEITEN WIDERSPRUCHSPROZESS MARKT & INTEGRATION             9 7. KUNDENSTEUERUNG IN DIE WIDERSPRUCHSTELLE                          10 8. WISSENSTRANSFER                                                   11 8.1. AUSTAUSCH ZWISCHEN GESCHÄFTSFÜHRUNG UND WIDERSPRUCHSTELLE 11 8.2. TEAMÜBERGREIFENDER WISSENSAUSTAUSCH                       11 9. STANDARDS DER AKTENFÜHRUNG                                        12 10. AUFBEWAHRUNG SANKTIONSBEGRÜNDENDER UNTERLAGEN                    13 11. RÜCKSTANDSABBAU                                                  14 12. PROZESSVERTRETUNG                                               14 13. BERFUNGEN UND BESCHWERDEN                                        15 14. INKRAFTTRETEN                                                    16 Jobcenter Helmstedt           2 Geschäftsanweisung / 2015

                      
                        
                          
                        
                        [image: 2]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      1. Vorbemerkung Ziel des Widerspruchsverfahrens ist ein kundenfreundliches Vorgehen mit einer möglichst kurzen Bearbeitungsdauer. Es wird angestrebt die Höchstdauer von 90 Tagen gemäß § 88 Abs. 2 SGG nicht zu überschreiten. Aufgaben       der      Widerspruchstelle    sind     neben        der    Durchführung   der Widerspruchsverfahren und der gerichtlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit Rechtsbehelfsverfahren auftretenden Informations- und Beratungsaufgaben. Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz sind Sofortsache, die vorgegebenen Fristen sind für alle Beteiligten einzuhalten. Gerichtliche Eilverfahren haben absolute Priorität. Damit eine schnelle Bearbeitung gewährleistet wird, erfolgt bei Bedarf die Absprache zur Bearbeitung zwischen Widerspruchssachbearbeiter/-in und Teamleiter/-in des operativen Teams binnen eines Tages. Die Widerspruchstelle trägt mit den aus den Widerspruchsverfahren gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen zur Steigerung der Effektivität und Effizienz des Jobcenters Helmstedt bei. Die   Widerspruchstelle      erkennt   mögliche    Fehlerschwerpunkte       und   gibt diese Informationen an die Schnittstellen Leistungsgewährung und Markt & Integration weiter. 2. Aktuelle Organisation der Widerspruchstelle Die      Widerspruchsstelle        besteht     aus       der       1.    FK     SGG,     den Sachbearbeitern/Sachbearbeiterinnen und dem Geschäftszimmer. Jobcenter Helmstedt                         3 Geschäftsanweisung / 2015
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                      3. Aufgabenverteilung innerhalb der Widerspruchstelle 3.1. Fachkraft SGG Die 1. FK SGG ist zuständig für die Erledigung folgender Aufgaben:    Führungsaufgaben    Koordination des Organisationspostfaches    Einarbeitung neuer Mitarbeiter/Innen innerhalb der Widerspruchstelle    Koordination und Unterstützung des Bereichs Ordnungswidrigkeiten    Widerspruchssachbearbeitung    Klagesachbearbeitung einschließlich Prozessvertretung    Einstweilige Rechtsschutzverfahren einschließlich Prozessvertretung    Berufungen     und    Beschwerden    einschließlich       Prozessvertretung   werden ausschließlich von der 1. FK SGG bearbeitet (in Abwesenheit von dem Vertreter/der Vertreterin)    Bearbeitung von Kostenrechnungen    Bei Bedarf Aufgaben des Geschäftszimmers 3.2. Sachbearbeiter SGG Die SB SGG sind zuständig für die Erledigung der Aufgaben    Koordination des Organisationspostfaches    Widerspruchssachbearbeitung    Klagesachbearbeitung einschließlich Prozessvertretung    Bearbeitung einstweiliger Rechtschutzverfahren einschließlich Prozessvertretung    Bearbeitung von Kostenrechnungen    Sicherstellung der Teilnahme an der Team-DB SGG    Bei Bedarf Aufgaben des Geschäftszimmers 3.3. Geschäftszimmer SGG Das Geschäftszimmer SGG ist zuständig für die Erledigung administrativer Tätigkeiten:    Erfassung der neu eingehenden Widersprüche im Programm Falke                inklusive Versendung der Eingangsbestätigung    Prüfung der eingehenden Widersprüche auf Vollständigkeit; ggf. Nachforderung fehlender Unterlagen (z. B. Vollmacht, Widerspruchsbegründung)    Anforderung von Leistungsakten; ggf. Abholung eiliger Vorgänge    Postverteilung innerhalb der Widerspruchstelle    Erfassung    der    neu    eingehenden    Klagen,      ER-Verfahren,   Beschwerden, Berufungen und Nichtzulassungsbeschwerden sowie das Anlegen der jeweiligen Jobcenter Helmstedt                           4 Geschäftsanweisung / 2015
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                      Akten.    Setzen und löschen (einschließlich Zahlungsaufforderungen an den Kunden/die Kundin) von Mahnsperren    Versendung von Akten an Rechtsanwälte    Auskunftserteilung   bei   Aktensuchen      der      Mitarbeiter/-innen   aus   der Leistungsgewährung    Kopieren von Leistungsakten sowie Behelfsakten anlegen    Kopieren für den Bereich OWiG 4. Befugnisse der Bearbeitungsstelle SGG Die Bearbeitungsstelle SGG entscheidet, ggf. nach Einschaltung des zuständigen Teams, ob und inwieweit dem Widerspruch abzuhelfen ist. 5. Widerspruchsprozess Leistungsgewährung 5.1. Eingang der Widersprüche Die in der Postverteilstelle des Jobcenters Helmstedt schriftlich eingehenden Widersprüche werden mit einem Eingangsstempel versehen und unverzüglich an die Widerspruchstelle zur Sichtung und Erfassung weitergeleitet. Analog wird mit eingehenden      Faxen     und   den    in   der      Eingangszone        zur   Niederschrift entgegengenommenen Widersprüchen verfahren. 5.2. Erfassung Widerspruch/ Aufgaben des Geschäftszimmers SGG Alle für die Widerspruchstelle eingehenden Schreiben werden durch die 1. FK SGG taggleich gesichtet. Widersprüche werden direkt an das Geschäftszimmer weitergeleitet und im Fachverfahren Falke erfasst. Die dabei vergebene Widerspruchsnummer wird auf dem Widerspruch festgehalten. Die organisatorische und statistische Zuordnung erfolgt selbständig durch das Geschäftszimmer. Das Geschäftszimmer SGG versendet eine Eingangsbestätigung unter Benennung der Widerspruchsnummer an den Widerspruchsführer/die Widerspruchsführerin bzw. an dessen/deren Bevollmächtigten und fordert gegebenenfalls noch fehlende Unterlagen, wie   beispielsweise    Widerspruchsbegründung      oder     Vertretungsvollmacht   des/der Bevollmächtigten unter Fristsetzung und Androhung der Rechtsfolgen an. Jobcenter Helmstedt                             5 Geschäftsanweisung / 2015
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                      Eventuell zu setzende Mahnsperren erfolgen durch das Geschäftszimmer. Anschließend erfolgt die Anforderung der entsprechenden Leistungsakte per E-Mail an das Teampostfach des zuständigen Teams Leistungsgewährung. Bei Anforderung der Leistungsakte ist der angefochtene Bescheid konkret zu benennen, die Mitarbeiter/-innen der Leistungsgewährung übersenden alle durch den Bescheid betroffenen Bände der Leistungsakte. Bis zu diesem Schritt soll im Regelfall nicht mehr als eine Woche ab Widerspruchseingang vergangen sein. 5.3. Sichtung und Prüfung des Widerspruchs durch die Sachbearbeiter SGG Nach Eingang der Leistungsakte erfolgt die Sichtung und Prüfung von Widerspruch und Sachverhalt durch den/die zuständige(n) SB SGG. Der/die SB SGG prüft, ob die statistischen Daten richtig erfasst wurden und ändert ggf. die Daten. Ist eine Entscheidung über den Widerspruch sofort möglich, weil der Sachverhalt abschließend der Leistungsakte entnommen werden kann, erfolgt direkt die weitere Bearbeitung des Widerspruchs. Auf die Anforderung einer ergänzenden Stellungnahme wird verzichtet. Sofern jedoch die Notwendigkeit einer Erläuterung der angefochtenen Entscheidung besteht, fordert der zuständige SB SGG eine qualifizierte Stellungnahme von dem Mitarbeiter/der   Mitarbeiterin  des    Jobcenters      Helmstedt      an, der/die in der Leistungsgewährung oder in Markt & Integration für den Widerspruchsführer/die Widerspruchsführerin verantwortlich ist. Bei der Anforderung der Stellungnahme stellt der/die SB SGG seine/ihre bisherigen Erkenntnisse aus der Sachverhaltsprüfung dar und formuliert eine konkrete Fragestellung, um den Zeitaufwand für die wiederholte Prüfung weitestgehend zu minimieren. Für Sachverhaltsprüfung und die Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde eine Frist von zwei Wochen definiert. 5.4. Fertigung der Stellungnahme Auf Anforderung der Widerspruchstelle ist durch den zuständigen Mitarbeiter/die zuständige Mitarbeiterin eine qualifizierte Stellungnahme zu fertigen und dem jeweiligen Teamleiter/der jeweiligen Teamleiterin zur Sichtung und Gegenprüfung vorzulegen. Die Stellungnahme orientiert sich inhaltlich an den konkreten Fragestellungen der Widerspruchstelle und ist unter Beifügung aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von zwei Wochen an die Widerspruchstelle weiterzuleiten. Die Entscheidung über das Ergebnis der Stellungnahme obliegt dabei der Teamleitung. Jobcenter Helmstedt                       6 Geschäftsanweisung / 2015
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                      Sofern bei der Prüfung des Sachverhalts direkt ersichtlich wird, dass dem Widerspruch stattzugeben ist, kann auf die Anfertigung einer Stellungnahme verzichtet werden. Der Änderungs-/ Abhilfebescheid wird durch den zuständigen Sachbearbeiter/die zuständige Sachbearbeiterin erstellt, die Entscheidung wird im Fachverfahren umgesetzt und die Widerspruchstelle wird per E-Mail über die Entscheidung informiert, um den Widerspruch im Fachverfahren „Falke“ entsprechend austragen zu können. Ein separates Schreiben der Widerspruchstelle an den Widerspruchsführer/die Widerspruchsführerin erfolgt nicht. 5.5. Stattgabe Sofern die Widerspruchstelle auf Stattgabe des Widerspruchs entscheidet, werden dem zuständigen Teamleiter/der zuständigen Teamleiterin die Leistungsakte und eine „Stattgabe-Verfügung“ mit Hinweis auf eventuell weitere notwendige Arbeitsschritte übersandt. Der zuständige Mitarbeiter/die zuständige Mitarbeiterin erstellt entsprechend der   Verfügung den Änderungs-/ Abhilfebescheid           und setzt     die Änderung    im Fachverfahren um. Nach Abschluss der Bearbeitung wird ein Erledigungshinweis per E- Mail an das Teampostfach der Widerspruchstelle versandt. Die Austragung aus dem Fachverfahren Falke erfolgt durch die/den für den Widerspruch zuständige(n) SB SGG. Ein separates Schreiben der Widerspruchstelle an den Widerspruchsführer/die Widerspruchsführerin erfolgt nicht. Für die Entscheidung über den Widerspruch inklusive Erstellung der „Stattgabe- Verfügung“ und für die Umsetzung der Entscheidung durch den zuständigen Mitarbeiter/die zuständige Mitarbeiterin der Leistungsgewährung besteht jeweils eine Fristsetzung von zwei Wochen. 5.6. Teilweise Stattgabe Ist dem Widerspruch teilweise stattzugeben, erstellt der SB SGG eine „Teilweise- Stattgabe-Verfügung“ mit Hinweis auf eventuell weitere notwendige Arbeitsschritte und übersendet diese gemeinsam mit der Leistungsakte dem zuständigen Mitarbeiter/der zuständigen Mitarbeiterin. Der zuständige Mitarbeiter/die zuständige Mitarbeiterin setzt die Entscheidung im Fachverfahren um, erstellt den Änderungsbescheid und leitet diesen an die Widerspruchstelle    weiter.    Der/die   SB    SGG        erstellt   den    dazugehörigen Widerspruchsbescheid und sendet diesen gemeinsam mit dem Änderungsbescheid an den    Widerspruchsführer/die    Widerspruchsführerin.      Der     Widerspruch   wird  im Fachverfahren Falke ausgetragen. Für die Entscheidung über den Widerspruch inklusive Erstellung der „Teilweise- Stattgabe-Verfügung“ und für die Umsetzung der Entscheidung durch den zuständigen Jobcenter Helmstedt                           7 Geschäftsanweisung / 2015
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                      Mitarbeiter/die zuständige Mitarbeiterin der Leistungsgewährung besteht jeweils eine Frist von zwei Wochen. 5.7. Zurückweisung des Widerspruchs Ist der Widerspruch zurückzuweisen, erstellt und versendet der/die SB SGG den Widerspruchsbescheid und trägt den Widerspruch im Fachverfahren Falke aus. Die abschließende Bearbeitung des Widerspruchs in der Widerspruchstelle hat in diesem Fall innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen. 5.8. Abschließende Entscheidung bei Entscheidungsdivergenzen Soweit der/die SB SGG eine andere Auffassung vertritt als das betroffene Team obliegt die weitergehende Entscheidung der 1. FK SGG. Kommt es im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung zu Entscheidungsdivergenzen zwischen der Widerspruchstelle und den Teams, die die angefochtene Entscheidung zu vertreten haben, wird wie folgt verfahren: Die zuständige Teamleitung und die 1. FK SGG fertigen eine knappe rechtliche Würdigung der streitbaren Entscheidung und legen diese der Geschäftsführung des Jobcenters Helmstedt zur Entscheidung vor. Die Geschäftsführung entscheidet abschließend    auf  Grundlage      der  vorgelegten    Würdigungen    über die weitere Vorgehensweise. Jobcenter Helmstedt                      8 Geschäftsanweisung / 2015
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                      6. Besonderheiten                   Widerspruchsprozess                      Markt        & Integration Sofern der Widerspruch eine Entscheidung des Z-Büros betrifft, sind die dort vorliegenden Unterlagen per E-Mail über das Teampostfach anzufordern. Das Verfahren erfolgt analog zur Anforderung einer Leistungsakte. Über den Eingang der den Bereich Markt & Integration betrifft, erhält der zuständige Arbeitsvermittler/die zuständige Arbeitsvermittlerin eine Information. So ist die E-Mail zur Anforderung der Leistungsakte bzw. zur Anforderung von Unterlagen aus dem Z-Büro „Cc“ an das Postfach „V-Jobcenter Helmstedt-Vermittlung“ zu leiten. Bei    Widersprüchen     gegen    Sanktionsentscheidungen            ist dem   Widerspruch stattzugeben sofern die sanktionsbegründenden Unterlagen nicht vollständig vorliegen. Jobcenter Helmstedt                          9 Geschäftsanweisung / 2015
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                      7. Kundensteuerung in die Widerspruchstelle Zur Sicherstellung einer ungestörten Sachbearbeitung sind die SB SGG um Störungen zu entlasten. Kundenvorsprachen haben weitestgehend nur auf Einladung durch die Mitarbeiter/die Mitarbeiterinnen der Widerspruchstelle zu erfolgen. So sind beispielsweise Widersprüche zur Niederschrift durch die Eingangszone des Jobcenters Helmstedt aufzunehmen, bei einem entsprechendem Anliegen sind die Kundinnen/Kunden an die Eingangszone zu verweisen. Erster Ansprechpartner/erste Ansprechpartnerin bei Fragen der Kundinnen/Kunden zu Bescheiden oder auch bei sonstigen Anliegen, sind grundsätzlich die für den Kunden/die Kundin zuständigen Mitarbeiter/-innen in den Teams Leistungsgewährung und Markt & Integration. Sofern die Einschaltung der Widerspruchstelle notwendig erscheint, ist die Widerspruchstelle über den Terminwunsch des Kunden zu informieren. Die SB SGG versenden eine Einladung oder versuchen das Anliegen telefonisch zu klären. Jobcenter Helmstedt                          10 Geschäftsanweisung / 2015
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